
Urteile vom 26. September 2007 XII ZR 11/05 (AG Perleberg
– 16 b F 51/02 – Entscheidung vom 10.3.2004 ./. OLG Bran-
denburg – 10 UF 87/04 – Entscheidung vom 30.11.2004) und
XII ZR 15/05 (AG Siegen – 15 F 1468/02 – Entscheidung vom
4.3.2004 ./. OLG Hamm – 13 UF 165/04 – Entscheidung vom
10.12.2004)

Anmerkung der Redaktion:
Die Entscheidungen liegen am Bundesgerichtshof noch nicht
gedruckt vor. Sie werden im nächsten Heft (FF 8/2007) mit
einer Anmerkung von Grandel veröffentlicht.

Kabinett beschließt Gesetz zur Vaterschaftsfeststellung

Mitteilung des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der Justiz vom 11.7.2007

Die Feststellung, von wem ein Kind abstammt, wird künftig
erheblich erleichtert. Einen Regelungsvorschlag von Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries hat das Bundeskabinett in
seiner heutigen Sitzung beschlossen.
Die Frage, von wem ein Kind abstammt, ist für eine Familie
von existentieller Bedeutung. Der rechtliche Vater möchte
wissen, ob er auch der biologische Vater ist. Das Kind möchte
wissen, von wem es abstammt, und zuweilen möchte auch die
Mutter Klarheit schaffen. Dieses Klärungsinteresse, so hat das
Bundesverfassungsgericht am 13. Februar 2007 entschieden,
ist verfassungsrechtlich geschützt.
„Es kann allerdings keine Lösung sein, die Frage der Abstam-
mung mithilfe von heimlichen Gen-Tests zu beantworten.
Genetische Daten sind die persönlichsten Informationen, die
es über einen Menschen gibt. Heimlich die Haare oder den
Speichel eines Kindes in einem Labor prüfen zu lassen, stellt
einen schwerwiegenden Verstoß gegen das informationelle
Selbstbestimmungsrecht dar. Auch das hat das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung klar herausgestellt. Des-
halb bieten wir jetzt ein einfaches Verfahren an, das aber
sicherstellt, dass die Rechte aller Betroffenen gewahrt blei-
ben“, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.
Nach geltendem Recht kann die Frage der Abstammung pro-
blemlos in einem privaten Gutachten geklärt werden, wenn alle
Betroffenen einverstanden sind. Sperrt sich allerdings einer der
Betroffenen, bleibt nur die Möglichkeit einer Anfechtungs-
klage (§§ 1600 ff. BGB), die innerhalb einer Frist von zwei
Jahren nach Kenntnis der gegen die Vaterschaft sprechenden
Umstände erhoben werden muss. Im Rahmen eines solchen
Verfahrens kann die Abstammung zwar geklärt werden – stellt
sich allerdings heraus, dass der rechtliche nicht der biologische
Vater ist, wird damit zwangsläufig das rechtliche Band zwi-
schen Vater und Kind zerrissen. Es besteht also bislang keine
Möglichkeit, in einem Gerichtsverfahren die Abstammung zu
klären, ohne juristische Konsequenzen für die rechtliche Bezie-
hung zwischen Vater und Kind fürchten zu müssen. Mit dem

neuen Gesetz soll das Verfahren für alle Beteiligten – also
Vater, Mutter und Kind – erleichtert werden.
„Bei allem Interesse daran, die Abstammung zu klären, das
Kindeswohl muss stets berücksichtigt werden. Häufig wird
ein Kind zutiefst verunsichert sein, wenn es erfährt, dass sein
rechtlicher Vater nicht der „echte“ Vater ist. Das Kind muss
daher stabil genug sein, um eine solche Information verkraf-
ten zu können. Für Fälle, in denen das nicht gewährleistet ist,
sieht unser Gesetzentwurf Härteklauseln vor“, sagte Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries.

Künftig wird es zwei Verfahren geben:
I. Verfahren auf Klärung der Abstammung
II. Anfechtung der Vaterschaft

I. Anspruch auf Kl�rung der Abstammung
(§ 1598a BGB n.F.)

1. Die neue Regelung sieht vor, dass Vater, Mutter und Kind
jeweils gegenüber den anderen beiden Familienangehöri-
gen einen Anspruch auf Klärung der Abstammung haben.
Das heißt, die Betroffenen müssen in die genetische Ab-
stammungsuntersuchung einwilligen und die Entnahme der
erforderlichen Proben dulden.

2. Der Anspruch ist im Hinblick auf die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts an keine weiteren Vorausset-
zungen geknüpft. Auch Fristen sind nicht vorgesehen.

3. Wird die Einwilligung versagt, kann sie vom Familien-
gericht ersetzt werden.

Um dem Kindeswohl in außergewöhnlichen Fällen (beson-
dere Lebenslagen und Entwicklungsphasen) Rechnung zu
tragen, kann das Verfahren ausgesetzt werden. Damit soll
sichergestellt werden, dass der Anspruch nicht ohne Rück-
sicht auf das minderjährige Kind zu einem ungünstigen Zeit-
punkt durchgesetzt werden kann.
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Beispiel: Das Kind ist durch eine Magersucht in der Pubertät
so belastet, dass das Ergebnis eines Abstammungsgutachtens
seinen krankheitsbedingten Zustand gravierend verschlech-
tern könnte (z.B. akute Suizidgefahr). Geht es dem Kind
wieder besser, kann der Betroffene einen Antrag stellen, das
Verfahren fortzusetzen.

II. Verfahren zur Anfechtung der Vaterschaft
(§§ 1600 ff. BGB n.F.)

1. Das Anfechtungsverfahren ist unabhängig von dem Ver-
fahren zur Durchsetzung des Klärungsanspruchs. Das zwei-
felnde Familienmitglied hat die Wahl, ob es eines oder beide
Verfahren, d.h. zunächst Klärungsverfahren und dann An-
fechtungsverfahren, in Anspruch nehmen will.

2. Modifikationen der Anfechtungsfrist
a) Für die Anfechtung der Vaterschaft gilt auch in Zukunft
eine Frist von zwei Jahren (§ 1600b BGB). Die Anfechtungs-
frist hat zum Ziel, einerseits dem Betroffenen eine ausrei-
chende Überlegungsfrist zu verschaffen sowie andererseits
die Interessen des Kindes am Erhalt gewachsener familiärer
Bindungen zu schützen und nach Fristablauf Rechtssicherheit
zu schaffen. Für den Betroffenen bedeutet das: Erfährt er von
Umständen, die ihn ernsthaft an seiner Vaterschaft zweifeln
lassen, muss er seine Vaterschaft innerhalb von zwei Jahren
anfechten. Diese Frist soll gehemmt sein, wenn der Vater ein
Verfahren zur Klärung der Abstammung durchführt.

Beispiel: Das Kind wird im Juni 1998 geboren. Der Ehemann
(also der rechtliche Vater) erfährt im Juni 2008, dass seine
Ehefrau im Herbst 1997 eine außereheliche Affäre hatte.
Gemäß § 1600b BGB hat der Ehemann zwei Jahre Zeit, um
seine Vaterschaft anzufechten. Die Frist läuft ab Kenntnis der
Umstände, die ihn an seiner Vaterschaft zweifeln lassen – also
ab Juni 2008. Lässt der Ehemann die Abstammung zunächst
gerichtlich klären, wird die Anfechtungsfrist angehalten. Sie
läuft erst sechs Monate, nachdem eine rechtskräftige Ent-
scheidung im Klärungsverfahren ergangen ist, weiter. Ergeht
also im Dezember 2008 eine rechtskräftige Entscheidung,
läuft die Frist ab Juni 2009 wieder bis Juni 2011.

b) Als Folge des neu geschaffenen Klärungsanspruchs sind
häufiger als bisher Fälle denkbar, in denen ein Mann auf
Grund eines – legal eingeholten – Abstammungsgutachtens
sicher weiß, dass er nicht der biologische Vater des Kindes ist,
die Anfechtungsfrist aber bereits abgelaufen ist. Um den
verschiedenen Interessen der Betroffenen in diesen Konflikt-
situationen gerecht zu werden, soll in solchen Fällen ein

Neubeginn der Anfechtungsfrist möglich sein. Voraussetzung
ist aber, dass die Anfechtung das Wohl des minderjährigen
Kindes nicht erheblich beeinträchtigt.

Beispiele:
(1) Der Mann hat bereits seit mehreren Jahren konkrete
Zweifel, biologischer Vater des Kindes zu sein. Um dem Kind
ein Aufwachsen in der vertrauten Familie zu ermöglichen und
die Beziehung zu seiner Frau nicht zu gefährden, lässt er die
Zweifel auf sich beruhen. Die Anfechtungsfrist verstreicht.
Die Ehe zerbricht trotzdem und der Kontakt zu dem Kind geht
verloren. Durch einen Vaterschaftstest im Rahmen eines Klä-
rungsverfahrens gewinnt der Mann Sicherheit, dass er tatsäch-
lich nicht der biologische Vater ist. In einem solchen Fall soll
der Vater trotz Fristablauf anfechten können. Nach Kenntnis
von dem Abstammungsgutachten bleibt ihm dafür eine Frist
von zwei Jahren.
(2) Die Partnerschaft zerbricht nach Ablauf der Anfechtungs-
frist. Zwischen dem Mann und dem Kind besteht aber wei-
terhin eine enge Beziehung. Als die Frau einen neuen Partner
findet, fühlt sich der Mann verletzt und will sich rächen.
Zudem möchte er das Geld für den Unterhalt sparen. Er ficht
sein Vaterschaft an, ohne sich darum zu kümmern, dass das
Kind psychisch labil ist. In einem solchen Fall könnte eine
erhebliche Beeinträchtigung des Kindeswohls vorliegen, die
eine Anfechtung nach Fristablauf ausschließt.

3. Härteklausel zugunsten des Kindes
Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber aufgefor-
dert, im Anfechtungsverfahren das Kindeswohl zu wahren.
Dies bedeutet darauf zu achten, dass das minderjährige Kind
die Anfechtung in der jeweiligen Lebenssituation verkraften
kann. In besonderen Härtefällen kann die Anfechtungsmög-
lichkeit daher zeitweise eingeschränkt werden. Wird die An-
fechtungsklage wegen der Härteklausel abgewiesen, ist eine
erneute Klage möglich. Die Anfechtungsfrist beginnt in die-
sem Fall erneut zu laufen.

Beispiel: Das Kind ist sehr krank. Der Verlust des rechtlichen
Vaters wäre zusätzlich eine große Belastung. In einem sol-
chen Fall kann die Anfechtungsklage auf Grund der Härte-
klausel abgewiesen werden. Nach Rechtskraft des Urteils
kann der Vater innerhalb von zwei Jahren (§ 1600b BGB)
erneut Anfechtungsklage erheben.
Der Gesetzentwurf ist heute vom Kabinett beschlossen wor-
den und wird jetzt in das parlamentarische Verfahren einge-
bracht. Ziel ist es, eine Neuregelung bis zum 31. März 2008 in
Kraft zu setzen. Das Bundesverfassungsgericht hatte dem
Gesetzgeber aufgegeben, binnen dieser Frist ein vereinfachtes
Verfahren zur Klärung der Abstammung zu schaffen.
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Hinweis der Redaktion:
Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 13.2.2007 – 1 BvR
421/05, NJW 2007, 753 = FamRZ 2007, 441 mit Anm.
Balthasar (448) = FF 2007, 96

Leitsätze:
1. Der Gesetzgeber hat zur Verwirklichung des Rechts des

rechtlichen Vaters auf Kenntnis der Abstammung seines
Kindes von ihm (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) ein
geeignetes Verfahren allein zur Feststellung der Vater-
schaft bereitzustellen.

2. Es entspricht dem Grundgesetz, wenn die Gerichte die
Verwertung heimlich eingeholter genetischer Abstam-
mungsgutachten wegen Verletzung des von Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Rechts des betroffe-
nen Kindes auf informationelle Selbstbestimmung als Be-
weismittel ablehnen.
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Vaterschaft, FPR 2005, 185
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Celle), FamRZ 2005, 340 = FF 2005, 150 m. Anm. Klink-
hammer
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FamRZ 2005, 342

Neben dem Bundesjustizministerium, das bisher lediglich
Eckpunkte veröffentlicht hat, hat der Bundesrat bereits einen
Gesetzentwurf zur erleichterten gerichtlichen Klärung der
Abstammung eines Kindes vorgelegt. Am 30.3.2007 be-
schloss die Länderkammer einen von Bayern erarbeiteten
Entwurf zu Vaterschaftstests (BR-Drucks 193/07).

Entwurf des Bundesministeriums der Justiz f�r ein „Gesetz zur
Kl�rung der Vaterschaft unabh�ngig vom Anfechtungsverfahren“

Mitteilung des Deutschen Anwaltvereins (DAV-Depesche Nr. 26/07) vom 5.7.2007

Das Verfahren zur Feststellung der Vaterschaft soll nach
einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den Bundes-
tagsfraktionen von CDU/CSU und SPD unter Ausgleich aller
beteiligten Interessen vereinfacht und unabhängig von einem
Anfechtungsverfahren geregelt werden. Inzwischen hat das
Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung vom 13.
Februar 2007 den Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 31.
März 2008 ein Verfahren zu schaffen, mit dem die Abstam-
mung eines Kindes geklärt werden kann, ohne dass gleich-
zeitig ein Vaterschaftsanfechtungsverfahren betrieben wer-
den muss.
Der DAV hat durch den Familienrechtsausschuss zum Ent-
wurf Stellung genommen. Er begrüßt, dass eine legale Mög-
lichkeit ohne Rücksicht auf Fristen und Kenntnis von Um-
ständen, die gegen die Vaterschaft sprechen, angesichts der

neuen technischen Möglichkeiten, die Vaterschaft festzustel-
len, geschaffen werden soll. Er stimmt auch dem Vorschlag
zu, die Vaterschaftsfeststellung und die Anfechtung der Va-
terschaft voneinander abzukoppeln. Im Einzelnen gibt er
Anregungen zur Klarstellung und wirft insbesondere die
Frage auf, ob auf die Anfechtungsfrist nicht generell verzich-
tet werden sollte und als einziges Korrektiv die Kindeswohl-
gefährdung anerkannt werden sollte.

Hinweis der Redaktion:
Vgl. im Übrigen BVerfG FF 2007, 96 = FamRZ 2007, 441;
Klinkhammer, Der Scheinvater und sein Kind – Das Urteil des
BVerfG vom 13.3.2007 und seine gesetzlichen Folgen, FF
2007, 128 ff.
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